
Ordnungsbehördliche Verordnung 

zum Schutz der Naturdenkmale in der Stadt Bochum 

- Naturdenkmalverordnung -

Vom /{rJs,l,� 

Aufgrund der §§ 2, 43 Abs. 2 und 3 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein­

Westfalen (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 

568) in der jetzt geltenden Fassung (SGV. NRW. 791) und

des § 28 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -

BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. 1 S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 1. Nr. 225) geändert worden ist und 

der §§ 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -

Ordnungsbehördengesetz - (OBG) vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528) in der jetzt 

geltenden Fassung (SGV. NRW. 2060) verordnet die Stadt Bochum als untere 

Naturschutzbehörde gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Bochum in der Sitzung am 

03.04.2025 für das Gebiet der Stadt Bochum: 

§1
Räumlicher Geltungsbereich 

Die Ordnungsbehördliche Verordnung für Naturdenkmale in Bochum gilt innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs der 
Bebauungspläne im Stadtgebiet. 

§2
Schutzobjekte, Schutzzweck 

(1) Die in dem beigefügten Verzeichnis als Bestandteil dieser Verordnung
aufgeführten Einzelschöpfungen der Natur werden

1. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen
Gründen oder

2. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit

als Naturdenkmale festgesetzt und unter Schutz gestellt. Der jeweilige 
Schutzgrund ist in dem Verzeichnis ausgewiesen. Der Schutzbereich 
erstreckt sich auch auf die für den Schutz notwendige Umgebung. Bei den in 
dem beigefügten Verzeichnis aufgeführten Einzelbäumen oder Baumgruppen 
wird der Bereich unter Baumkronen (Kronenbereich), bei den Findlingen der 
Umkreis von 3,00 m im Radius, unter Schutz gestellt, soweit dieser nicht zur 
Straßendecke gehört oder überbaut ist. 














